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Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches - BauGB, §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze, umschließt die überbaubare Fläche

Füllschema der Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung
---------------------------------------------------------------------------------------------
Grundflächenzahl (GRZ)           Geschossflächenzahl (GFZ)
Verhältnis der überbaubaren     Verhältnis der Summe der Geschoss-
Fläche zur Grundstücksfläche   flächen zur Grundstücksfläche

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und
privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen
(§ 9 Abs.1 Nr.5 und Abs.6 BauGB)

Fläche für den Gemeinbedarf mit besonderer Zweckbestimmung für
„sportliche oder schulische Zwecke dienende Gebäude und Einrichtungen“

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

öffentliche Stellplätze

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6 BauGB)

Stellplätze

Spielplatz

Tiefgarage

Optionale Stellplätze

MüllsammelplatzMüll

Tiefgaragen Einfahrt

o

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Vorhaben- & Erschließungsplans
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des vorhandenbezogenen Bebauungsplans
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Gebäude Bestand

Hausnummer
(Zahl als Beispiel)

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer
(Zahl als Beispiel)

Bestandsangaben

26

Sonstige Planzeichen

Mit Gehrechten zu Gunsten der Allgemeinheit zu belastende Flächen
(§ 9 Abs.1 Nr.21 und Abs.6 BauGB)

Kennzeichnung von besonderen Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz
vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes, hier: Lärmschutzwand (§ 9 Abs.1 Nr.24 und Abs.4 BauGB)

LPB VI

LPB V
75

Grenze zwischen Lärmpegelbereichen mit maßgeblichem Außenlärmpegel
bei freier Schallausbreitung in La / [dB(A)] (bemessen an den Verkehrs-
lärmeinwirkungen im Nachtzeitraum in 12m üGr.)

Anpflanzen: Bäume

Erhaltung: Bäume

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Stadt Bensheim Für folgende Flurstücke:
Gemarkung Bensheim, Flur 6, Flurstücke Teilbereich aus Nr. 289/1,
Nr. 297, Nr. 298, Nr. 299, Nr. 300, Nr. 301/5, Teilbereich aus Nr.
309/1, Teilbereich aus Nr. 310, Nr. 311, Nr. 312/1, Nr. 313/1, Nr. 314,
Nr. 315, Nr. 316/1, Nr. 317/1, Nr. 318, Nr. 319, Nr. 320/1, Nr. 321/1,
Nr. 322, Nr. 323/2, Nr. 323/3, Teilbereich aus Nr. 481/2, Teilbereich
aus Nr. 448/16, Teilbereich aus Nr. 448/17, Teilbereich aus Nr. 448/18

Vorhabenbezogener Bebauungsplan
BO VE 9 „Meerbachsportplatz“  

Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes gemäß
§ 2 (1) BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB durch die
Stadtverordnetenversammlung          am 27.06.2019

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) BauGB           am 05.06.2021

Beschluss der öffentlichen Auslegung der Entwurfsplanung gemäß           am 20.05.2021
§ 13a BauGB in Verbindung mit § 3 (2) BauGB durch die
Stadtverordnetenversammlung

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) BauGB           am 05.06.2021
sowie der öffentlichen Auslegung der Entwurfsplanung gemäß
§ 13a BauGB in Verbindung mit § 3 (2) BauGB

Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes mit Begründung         vom 14.06.2021
gemäß § 13a BauGB in Verbindung mit § 3 (2) BauGB bis 23.07.2021
In diesem Zeitraum waren sowohl der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung als auch
die auszulegenden Unterlagen zusätzlich in das Internet eingestellt

Beteiligung der berührten Behörden und Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 13a BauGBin Verbindung mit § 4 (2) BauGB mit Anschreiben         vom 04.06.2021

Nach Prüfung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen
Satzungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung
gemäß § 10 (1) BauGB           am 11.11.2021

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhaltes des Bebauungsplans mit den Beschlüssen der
Stadtverordnetenversammlung sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur Aufstellung
des Bebauungsplans unter Beachtung der vorstehenden Verfahrensschritte werden bekundet.

Der Magistrat
der Stadt Bensheim

Bensheim, den ......... ____________
  Unterschrift

Siegel Erste Stadträtin

In Kraft getreten durch die ortsübliche Bekanntmachung
des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 (3) BauGB am ..................

Der Magistrat
der Stadt Bensheim

Bensheim, den ......... ____________
  Unterschrift

Siegel Erste Stadträtin

· Baugesetzbuch (BauGB)
· Baunutzungsverordnung (BauNVO)
· Planzeichenverordnung (PlanZV)
· Hessische Bauordnung (HBO)
· Hessische Gemeindeordnung (HGO)
· Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
· Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG)
· Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
· Hessisches Wassergesetz (HWG)
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Textliche Festsetzungen, Hinweise und Empfehlungen

Der nachstehende Textteil zum Bebauungsplan ist hinsichtlich seines räumlichen und
rechtlichen Geltungsbereichs deckungsgleich mit dem, in der Planzeichnung durch
Planzeichen festgesetzten, Geltungsbereich des Bebauungsplanes BO VE 9
„Meerbachsportplatz“. Die zeichnerischen und sonstigen Planfestsetzungen werden
durch den nachfolgenden Textteil ergänzt.

Das Plangebiet erstreckt sich über einen Teilbereich des rechtskräftigen
Bebauungsplans BO 58 "Ecke Gärtnerweg/Meerbachstraße". Innerhalb des
Geltungsbereiches des vorhabenbezogene Bebauungsplans BO VE 9
"Meerbachsportplatz“ wird der rechtskräftige Bebauungsplan BO 58 mit all seinen
zeichnerischen und textlichen Festsetzungen ersetzt.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans BO VE 9 "Meerbachsportplatz“ ist im
Wesentlichen Deckungsgleich mit dem Umgriff des Vorhaben- und
Erschließungsplanes. Lediglich der Teilbereich der „Fläche für Gemeinbedarf“ ist
hiervon ausgenommen.

A Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Baugesetzbuch (BauGB) in
Verbindung mit der Baunutzungsverordnung (BauNVO)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 8 BauNVO)

1.1. Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) mit Nutzungsbeschränkungen
Gemäß zeichnerischem Planeintrag wird ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt
(§ 1 BauNVO).
Im allgemeinen Wohngebiet sind die nach § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen
Schank- und Speisewirtschaften gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zulässig.
Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO werden die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise
zulässigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe und Tankstellen
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und sind somit unzulässig.

1.2. Fläche für Gemeinbedarf (Sporthalle)
Gemäß zeichnerischem Planeintrag wird eine Fläche für den Gemeinbedarf mit
besonderer Zweckbestimmung für „sportliche oder schulische Zwecke dienende
Gebäude und Einrichtungen“ festgesetzt.

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 bis 21 a BauNVO)

2.1. Grundfläche (§ 16 BauNVO)
Für das allgemeine Wohngebiet (WA) wird die GRZ als Höchstmaß mit 0,4 festgesetzt
(siehe auch Nutzungsschablone).
Im allgemeinen Wohngebiet (WA) kann die GRZ durch Anlagen nach § 19 Abs. 4 Satz 1
BauNVO bis zu einem Wert von 0,85 überschritten werden.
Für die Fläche für den Gemeinbedarf wird die GRZ als Höchstmaß mit 0,6 festgesetzt
(siehe auch Nutzungsschablone).

2.2. Geschossfläche (§ 16 BauNVO)
Für das allgemeine Wohngebiet (WA) wird eine Geschossfläche von 1,2 als Höchstmaß
festgesetzt (siehe auch Nutzungsschablone).
Für die Fläche für den Gemeinbedarf wird eine Geschossfläche von 1,2 als Höchstmaß
festgesetzt (siehe auch Nutzungsschablone).

2.3. Höhe der baulichen Anlagen
(§ 16 Abs. 2 und 4 BauNVO i. V. m. § 18  Abs. 1 BauNVO)

Die Zahl der Vollgeschosse ist in der Nutzungsschablone als Höchstmaß festgesetzt.
Staffelgeschosse gemäß HBO sind zulässig, soweit sie die wie folgt definierte maximale
Höhe baulicher Anlagen nicht überschreiten.
Die maximale Höhe baulicher Anlagen (Gebäudehöhe GH = OK Attika) ist in der
Planzeichnung gemäß Nutzungsschablone in Metern über der festgesetzten
Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH= OK FFB Fertigfußboden) als Höchstmaß festgelegt.
Die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) des Rohfußbodens ist  im Plan festgesetzt. Die
maximale Höhe baulicher Anlagen kann durch technische Anlagen auf maximal 30%
der jeweiligen Gebäudefläche sowie durch Anlagen zur Erzeugung regenerativer
Energien auf maximal 80% der jeweiligen Gebäudefläche um maximal 1,50 m
überschritten werden.
Die maximale Höhe der Lärmschutzwand (Lage gemäß Planeintrag) entspricht der
maximalen Gebäudehöhe der beiden Gebäude, die die Lärmschutzwand verbindet.

3. Überbaubare Grundstücksflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind in der Planzeichnung durch Baugrenzen
bestimmt.
Zum Gebäude zugehörige Bauteile wie Terrassen, Balkone, Vordächer sowie
ausdrücklich auch Loggien können als Ausnahme die Baugrenzen auf maximal 30%
der jeweiligen Gebäudeabwicklung, also der Summe der Länge der Baugrenzen,
überschreiten. Hierbei bezieht sich die Länge der zulässigen Überschreitung auf die
Ansichtsfläche der untergeordneten Bauteile.
Die Tiefe der Überschreitung wird auf 2,0 m (gemessen im rechten Winkel zur
Baugrenze) begrenzt.

4. Nebenanlagen, Flächen für Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs.1 Nr. 4 BauGB)

4.1. Stellplätze, Garagen sowie Tiefgaragen
(§ 9 Abs.1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO)

Stellplätze, oberirdische Garagen und Tiefgaragen sowie die Tiefgarageneinfahrten sind
nur in den entsprechend des zeichnerischen Planeintrags besonders ausgewiesenen
Flächen zulässig.

4.2. Nebenanlagen (§ 9 Abs.1 Nr. 4)
Mülleinhausungen, Fahrradstellplätze, Kellertreppen und Zugänge zu Tiefgaragen sind
als Nebenanlagen auch außerhalb der durch Baugrenzen definierten überbaubaren
Flächen zulässig.
Bauliche Nebenanlagen wie Mülleinhausungen oder Zugänge zur Tiefgarage werden
auf eine eingeschossige Ausführung sowie eine Grundfläche von maximal 50 m² pro
Nebenanlage begrenzt.

5. Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB)

5.1. Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
Die gemäß zeichnerischem Planeintrag als „Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung“ eigetragenen Stellplätze dienen dem öffentlichen Parken im
Plangebiet.

5.2. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
Die gemäß zeichnerischem Planeintrag als „Mit Gehrechten zu Gunsten der
Allgemeinheit zu belastende Flächen“ festgesetzte Fläche ist mit einem Gehrecht
zugunsten der Öffentlichkeit zu belegen. Dieses ist grundbuchlich zu sichern.

6. Festsetzungen zur Grünordnung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 sowie § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB)

6.1. Flächen für das Anpflanzen und den Erhalt von Bäumen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1a BauGB)

6.1.1 Anpflanzung von Straßenbäumen entlang der B3 auf privatem Grund
Die in der Planzeichnung festgesetzten Bäume in einem Abstand von bis zu 5 m zu
öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind gemäß der nachstehenden Qualität und
entsprechend der Artenempfehlung unter Punkt C.9 anzupflanzen sowie dauerhaft zu
erhalten und zu pflegen. Abgängige Bäume sind durch Neupflanzungen zu ersetzen.
Die in der Planzeichnung festgesetzten Bäume können um bis zu 5 m verschoben
werden. Qualität: Hochstamm, Stammumfang mindestens 20-25 cm

6.1.2 Begrünung von privaten Stellplätzen
Die in der Planzeichnung im Bereich von Flächen für Stellplätze festgesetzten Bäume
sind gemäß der nachstehenden Qualität und entsprechend der Artenempfehlung unter
Punkt C.9 anzupflanzen sowie dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Abgängige Bäume
sind durch Neupflanzungen zu ersetzen. Qualität: Laubbaum, Hochstamm,
Stammumfang mindestens 20-25 cm.

6.1.3 Anpflanzung von Laubbäumen auf privatem Grund
Die sonstigen in der Planzeichnung festgesetzten Bäume sowie Ersatzanpflanzungen
für im Plangebiet gefällte Bäume, die unter den Schutz der Baumschutzsatzung fallen,
sind gemäß der Baumschutzsatzung Bensheim auszuführen. Abgängige Bäume sind
durch Neupflanzungen zu ersetzen. Qualität: Obsthochstamm, Stammumfang
mindestens 16-18 cm oder Laubbaum Hochstamm, Stammumfang mindestens 20-25
cm.

6.2. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

6.2.1 Begrünung der Fläche optionaler Stellplätze
Die vorgehaltenen Flächen zur Errichtung der optionalen Stellplätze sind bei der
Erstanlegung zu begrünen. Falls die optionalen Stellplätze gemäß den Regelungen der
Festsetzung B 4.3. nicht umgesetzt werden, so ist die Begrünung dauerhaft zu erhalten.

6.2.2 Bauzeitenbeschränkung
Rodungsmaßnahmen und Gebäudeabriss sind nur im Zeitraum von 01.10. bis 28.02.
und somit außerhalb der Brut- und Setzzeit zulässig. Ausnahmsweise kann von dieser
Bauzeitenbeschränkung abgewichen werden, wenn eine fachkundige Person maximal
10 Tage vor Baubeginn das Fehlen entsprechender Bruten nachweist und die Untere
Naturschutzbehörde dieser Vorgehensweise zustimmt.

6.2.3 Artenschutz
Damit die Schädigungs- und Störungstatbestände nicht eintreten, sind folgende
Maßnahmen erforderlich:

- V1: Baufeldfreimachung in der Zeit vom 1.10. bis 28.2. gemäß der    
 vorstehenden Textfestsetzung

- V2: Kontrolle des Vereinsgebäudes vor Abriss
- CEF1: Bei positivem Fledermausbesatz, Anbringung von     
 Quartierhilfen

6.2.4 Zäune
Bei Zäunen ist ein Bodenabstand von mindestens 10 cm einzuhalten.

6.2.5 Leuchtmittel
Für die Außenbeleuchtung sind ausschließlich LED-Leuchten mit einem geeigneten
insektenfreundlichen Farbton z.B. Warmweiß, Gelblich, Orange, Amber, Farbtemperatur
CCT von 3000 K oder weniger Kelvin zulässig. Es sind geschlossene Lampenkörper mit
Abblendungen nach oben und zur Seite zu verwenden, so dass das Licht nur direkt
nach unten strahlt.

6.2.6 Tiefgaragendecken
Die Tiefgaragendecken sind so auszubilden, dass eine spätere Bepflanzung möglich ist.
Die Mindestüberdeckung muss 60 cm betragen.

6.2.7 Ausschluss von Steingärten und -schüttungen
Flächenhafte Stein-/ Kies-/ Split- und Schottergärten oder -schüttungen sind unzulässig.
Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind, soweit diese Flächen nicht für eine
andere zulässige Verwendung benötigt werden, mit offenem oder bewachsenem Boden
als Grünflächen anzulegen und zu unterhalten.

6.2.8 Schutz vor Vogelschlag
Bei der Verwendung von spiegelnden Oberflächen und Glaselementen von mehr als 5
m² Flächengröße sind geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Vogelschlag zu
treffen: zum Beispiel kleinteilige Untergliederungen der Flächen, Einarbeiten und
Aufbringen von Punktrastern, Streifen oder sonstigen Mustern mit einer Bedeckung von
mindestens 25%, UV-reflektierende Folien/ Beschichtungen oder die Verwendung von
halb-transparentem oder geripptem Glas.

7. Nutzung erneuerbarer Energien (§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)
Bei der Errichtung von Gebäuden sind bauliche Maßnahmen für die Erzeugung
erneuerbarer Energien zu treffen. Die Gebäude sollen möglichst energieeffizient
gestaltet sein. Die Nutzung von alternativen Energiequellen sowie regenerative und
dezentrale Energie- und/ oder Wärmeversorgung ist in die Betrachtung zur Versorgung
einzubeziehen. Die Installation von Photovoltaik-Anlagen ist auf mindestens 50% der
hierfür geeigneten Dachflächen umzusetzen. Hierbei ist eine Eigennutzung genauso
möglich wie ein Anbieten der Flächen an Dritten zur Nutzung.

8. Maßnahmen zum Schutz gegen Umwelteinwirkungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB)

8.1 Lärmschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Zum Schutz vor Außenlärm sind für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen die
Anforderungen der Luftschalldämmung nach DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau -
Teil 1: Mindestanforderungen“, Ausgabe Januar 2018, einzuhalten. Die erforderlichen
resultierenden Schalldämm-Maße der Außenbauteile ergeben sich nach DIN 4109-1
(Januar 2018) unter Berücksichtigung des maßgeblichen Außenlärmpegels und der
unterschiedlichen Raumarten nach folgender Gleichung
(Gleichung 6):   R´w,ges = La - KRaumart

Dabei ist:
- KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;
- KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in

Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches;

- KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches;
- La = der Maßgebliche Außenlärmpegel nach Punkt 4.5.5 der DIN 4109-2 (Januar

2018).
Mindestens einzuhalten sind:
- R´w,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;
- R´w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in

Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches.
Für gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maße von R´w,ges > 50 dB sind die
Anforderungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.
Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R´w,ges sind in
Abhängigkeit vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche
eines Raumes SS zur Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2 (Januar 2018),
Gleichung 32 mit dem Korrekturwert KAL nach Gleichung 33 zu korrigieren. Für
Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgeblichen Lärmquelle orientiert sind, siehe
DIN 4109-2 (Januar 2018), 4.4.1.
Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, soweit
nachgewiesen wird, dass insbesondere an, gegenüber den Lärmquellen abgeschirmten
oder den Lärmquellen abgewandten, Gebäudeteilen geringere Schalldämm-Maße
erforderlich sind.

Die Mindesthöhe der gemäß Planeintrag herzustellenden Lärmschutzwand entspricht 11
m über der festgesetzten Bezugshöhe von 100 m ü NN.

Die maßgeblichen Außenlärmpegel sind in der Planzeichnung zum Bebauungsplan
gekennzeichnet.

B. Örtliche Bauvorschriften (Bauordnungsrechtliche
Festsetzungen) nach § 91 Hessische Bauordnung (HBO)

1. Abstandsflächen (§ 6 Abs. 4 HBO)
Zur Berechnung der Abstandsflächen wird die Wandhöhe in Bezug auf die geplante
Geländehöhen bemessen; die Geländehöhen gemäß Bestand sind nicht maßgeblich.

2. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 HBO)

2.1. Fassadengestaltung
Die Verkleidung der Fassaden mit glänzenden oder glasierten Oberflächen,
ausgenommen Solaranlagen und die Lärmschutzwand, sind unzulässig. Die
Außenflächen der baulichen Anlagen dürfen nicht in grellen Farben gestaltet werden.

2.2. Dachfarben und Ausbildung der Deckung
Flach geneigte Dächer bis 10° Dachneigung, die nicht als Terrasse genutzt werden,
sind extensiv zu begrünen und mit einer Substratstärke von mindestens 10 cm
auszuführen.
Bei einer Belegung von Dachflächen mit Solar- oder Photovoltaikelementen müssen
diese Anteile nicht extensiv zu begrünt werden.

3. Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke sowie der
Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Satz 1)

3.1. Unbebaute Flächen
Ebenerdige Flächen für Stellplätze und sonstige ebenerdige Flächenbefestigungen sind
mit wasserdurchlässigen Belägen herzustellen oder in angrenzende Grünflächen zu
entwässern. Ausnahmen für Behindertenstellplätze können zugelassen werden. Die
unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke, die nicht zur Erschließung der
Gebäude innerhalb des Baugrundstückes erforderlich sind, sind gärtnerisch anzulegen
und als dauerhafte Grünfläche zu unterhalten. Über die notwendigen
Erschließungsflächen hinausgehende Flächenversiegelungen sowie die flächige
Gestaltung und Belegung mit Kies, Schotter o.ä. Steinmaterial sind unzulässig.
Freistehende Solaranlagen sind unzulässig.

3.2. Einfriedungen
Als Einfriedungen sind Holzzäune sowie Stabgitterzäune bis maximal 1,20 m Höhe und
Hecken aus heimischen Sträuchern zulässig. Geländer auf Stützmauern sind zulässig.
Die Pflanzung von Koniferen als Einfriedung ist nicht zulässig. Einfriedungen aus Metall-
oder Metallprofilblechen sind nicht zulässig. Sichtschutzwände zwischen den privaten
Grundstücken sind bis zu einer maximalen Tiefe von 2,50 m ab Gebäudekante sowie
maximal bis zu einer Höhe von 2,00 m zulässig.

3.3. Standflächen für Abfallbehältnisse
Freistehende Nebenanlagen für die Unterbringung von Abfallbehältnissen sind durch
bauliche Maßnahmen gegen Einblicke sowie Sonneneinstrahlung abzuschirmen. Diese
baulichen Maßnahmen sind zu begrünen. Im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren ist
die Lage geeigneter Standflächen für Abfallbehältnisse nachzuweisen und die Art der
Abschirmung sowie deren Begrünung zu beschreiben.

4. Anzahl der notwendigen Stellplätze
(§ 44 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und § 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 HBO)

4.1 Überbaubare Grundstücksfläche mit der Kennziffer 3
Für Gebäude in den überbaubaren Grundstücksflächen mit der Kennziffer 3 gilt die
Stellplatzsatzung der Stadt Bensheim.

4.2 Überbaubare Grundstücksfläche mit der Kennziffer 1 und 2
Abweichend von der Stellplatzsatzung der Stadt Bensheim wird für die Gebäude in den
überbaubaren Grundstückflächen mit den Kennziffern 1 und 2 folgender Schlüssel
festgeschrieben:
Je Wohneinheit sind, unabhängig von deren Wohnfläche, 0,7 Stellplätze nachzuweisen.

4.3 Optionale Stellplätze
Sollte gemäß den Regelungen im Durchführungsvertrag für den geförderten
Wohnungsbau  ein zusätzlicher Stellplatzbedarf festgestellt werden, so wird dieser an
den gemäß Planeintrag („oSt“) festgesetzten Stellen umgesetzt.
In diesem Fall wird für Gebäude in den überbaubaren Grundstückflächen mit den
Kennziffern 1 und 2 ein Schlüssel von 1,0 Stellplätze je Wohneinheit erreicht.

Der Stadt Bensheim ist einmal pro Jahr, jeweils zum 01.08., ein anonymisierter
tabellarischer aktueller Nachweis über die Wohneinheiten zu führen, die

- kein Kfz angemeldet und keine Stellplätze gemietet haben.
- kein Kfz angemeldet und Stellplätze gemietet haben.
- mindestens ein Kfz angemeldet und keine Stellplätze gemietet haben.
- mindestens ein Kfz angemeldet und Stellplätze angemietet haben.

Die Anzahl der insgesamt durch die Haushalte der Gebäude in den überbaubaren
Grundstückflächen mit den Kennziffern 1 und 2 angemeldeten Kfz ist ins Verhältnis zu
den verfügbaren Stellplätzen (in der Tiefgarage sowie oberirdischen Stellplätze) zu
setzen und dem Nachweis beizufügen.
Der Nachweis ist über 5 Jahre ab Erstbezug der jeweiligen Gebäude zu führen und ist
jedes Jahr in diesem Zeitraum komplett zu aktualisieren. Auch für Wohneinheiten bei
denen es keinen Wechsel der mietenden Personen gab, ist abzufragen, ob ein Kfz
zwischenzeitlich angemeldet wurde und der Nachweis entsprechend zu aktualisieren.
Am Ende des Dokumentationszeitraumes von 5 Jahren, ist, zusammen mit dem letzten
tabellarischen Nachweis zum 01.08., ein durchschnittlicher Stellplatzbedarf pro
Wohneinheit aus den dokumentierten tatsächlich angemeldeten Kfz im Gebiet zu
ermitteln.
Ergibt sich aus diesem über 5 Jahre durchschnittlich ermittelten tatsächlichen Bedarf an
Stellplätzen ein Mehrbedarf über die in der Tiefgarage und oberirdisch bereits
hergestellten Stellplätze hinaus, so ist dieser Mehrbedarf durch die Herstellung einer
dem Mehrbedarf entsprechenden Anzahl der im Vorhaben- und Erschließungsplan
sowie in der Planzeichnung des Bebauungsplanes bereits vorgesehenen optionalen
Stellplätze zu decken und diese zusätzlichen Stellplätze sind den mietenden Personen
für eine Anmietung zur Verfügung zu stellen.
Ergibt sich aus diesem über 5 Jahre durchschnittlich ermittelten tatsächlichen Bedarf an
Stellplätzen kein Mehrbedarf über die in der Tiefgarage und oberirdisch bereits
hergestellten Stellplätze hinaus, so müssen die im Vorhaben- und Erschließungsplan
sowie in der Planzeichnung des Bebauungsplanes bereits vorgesehenen optionalen
Stellplätze nicht errichtet werden.
Die benutzbare Herstellung dieser optionalen Stellplätze muss spätestens ein Jahr nach
dem letzten Nachweis und der Feststellung des zusätzlichen Bedarfs erfolgen.

Die Stadt Bensheim wird im Rahmen Ihrer Möglichkeiten das Monitoring unterstützen.
Die Nutzung der öffentlichen Stellplätze wird kontrolliert. Die Nutzungsdauer der
öffentlichen Stellplätze wird bei Bedarf entsprechend begrenzt.

C. Wasserrechtliche Festsetzungen
          (Übernahme von auf Landesrecht beruhenden Festsetzungen in den 

Bebauungsplan gem. §9 Abs. 4 BauGB i.V.m. §37 Abs. 4 HWG)

Nicht zur Versickerung gebrachtes Niederschlagswasser ist auf den Grundstücken
zurückzuhalten bzw. in Zisternen zu sammeln und/ oder für die
Grünflächenbewässerung zu verwenden. Die dafür erforderlichen Zisternen sind nur
unterirdisch oder innerhalb der Gebäude zulässig. Unterirdische Zisternen sollten dabei
auftriebssicher hergestellt werden.
Auf den Grundstücken anfallendes Niederschlagswasser soll nicht und kann nur in
begründeten Ausnahmefällen in den Kanal eingeleitet werden. Es sind in Abstimmung
mit dem Zweckverband KMB (Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße) alle technisch
möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Niederschlagswasserabfluss in die
öffentliche Kanalisation zu verhindern, zu minimieren oder zu verzögern.

D. Hinweise und Empfehlungen

1. Baumschutzsatzung
Die Regelungen der Baumschutzsatzung der Stadt Bensheim sind zu beachten.

2. Stellplatzsatzung
Auf die Stellplatzsatzung der Stadt Bensheim, die Festlegungen zur Gestaltung und
Begrünung von Stellplätzen trifft, wird hingewiesen.

3. Ver- und Entsorgungsleitungen
Bei Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sind
ausreichende Pflanzabstände einzuhalten, damit Auswechslungen oder Reparaturen
dieser Anlagen vorgenommen werden können.
Im Hinblick auf Baumpflanzungen im Bereich von Leitungstrassen ist das Merkblatt
„Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle, Ausgabe 2013“ der
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) zu beachten. Darüber
hinaus ist bei Anpflanzungsmaßnahmen im Bereich von Leitungstrassen zu beachten,
dass tiefwurzelnde Bäume einen Mindestabstand zu den Ver- und

Entsorgungsleitungen aufweisen müssen. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind
die Leitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu sichern oder die Standorte der Bäume
dementsprechend zu verschieben. Pflanzmaßnahmen im Nahbereich von
Betriebsmitteln sind deshalb vorher mit den entsprechenden Ver- und
Entsorgungsunternehmen abzustimmen.

4. Kulturdenkmäler
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Kulturdenkmäler nach § 2 Abs. 1
und § 2 Abs. 2 Nr. 1 Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) bekannt. Es wird
jedoch darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit  Bodendenkmäler, wie
Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (z.B. Scherben,
Steingeräte, Skelettreste), entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG
unverzüglich der hessenARCHÄOLOGIE (Archäologische Abteilung des Landesamtes
für Denkmalpflege Hessen) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises
Bergstraße zu melden. Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu
erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 21 Abs. 3
HDSchG).

5. Wasserwirtschaftliche und -rechtliche Belange sowie Grundwasserschutz
Das Plangebiet liegt im räumlichen Geltungsbereich des
„Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessisches Ried“ (StAnz. 21/1999 S. 1659). Vom
Planungsträger sind ggf. schwankende Grundwasserstände zu beachten. Insbesondere
im Hinblick einer Vermeidung von Gebäudeschäden in Siedlungsbereichen sind bei der
Standortwahl und der Bauweise die Gefahren durch grundwasserbedingte Setzungen
infolge Austrocknung und Schrumpfung von Bodenschichten mit setzungsempfindlichen
organischen Bestandteilen oder Vernässungen durch zu hohe Grundwasserstände zu
berücksichtigen. Eine entsprechende Bodenerkundung auch zu den
Grundwasserständen wird empfohlen. Es wird auf die bei der Stadt Bensheim
einsehbaren Bemessungswasserstände hingewiesen.

Es wird empfohlen, die wasserwirtschaftlichen Rahmenbedingungen baulicher oder
betrieblicher Vorhaben bereits in einer frühen Planungsphase mit der Unteren
Wasserbehörde des Kreises Bergstraße abzustimmen (Bestands- und
Entwässerungspläne, Nachweise gemäß DWA-M 153 und DWA-A 138 etc.).

Für eine eventuell erforderliche Grundwasserbenutzung (Grundwasserableitung
während der Standzeiten von Bauwerken) ist grundsätzlich eine wasserrechtliche
Erlaubnis erforderlich. Eine dauernde Grundwasserabsenkung ist nicht zulässig.
Baumaßnahmen, welche lediglich punktuell in das Grundwasser einbinden (z.B.
Tiefergründungskörper, Verbaukörper) bedürfen ebenfalls einer wasserrechtlichen
Erlaubnis.

Bei unvorhergesehenem Erschließen von Grundwasser ist dies der zuständigen
Unteren Wasserbehörde des Kreises Bergstraße anzuzeigen. Die Bauarbeiten sind
dann bis zur Entscheidung der Unteren Wasserbehörde einzustellen.
Anfallendes Niederschlagswasser kann nur in einer begrenzten Menge (35 %
versiegelte Fläche) in die öffentliche Kanalisation eingeleitet werden. Weitere
Einleitungen von Niederschlagswasser sind so zu drosseln, dass der Maximalzufluss
auf die zulässige versiegelte Fläche reduziert ist.

Im Sinne des § 37 Abs. 4 Hessisches Wassergesetz (HWG) wird die Nutzung des
Niederschlagswassers als Brauchwasser innerhalb und außerhalb der Gebäude (z.B.
zur Grünflächenbewässerung) empfohlen. Dabei wird auch die Anlage von Zisternen
zum Rückhalt und ggf. zur Nutzung des Dachflächenwassers empfohlen.
Die Versickerung des auf befestigten Freiflächen und Dachflächen anfallenden
Niederschlagswassers auf dem Baugrundstück wird im Sinne des § 55 Abs. 2
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) empfohlen, soweit dem weder wasserrechtliche noch
wasserwirtschaftliche Belange oder sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften
entgegenstehen. Dabei wird auch die Herstellung von Versickerungsanlagen
empfohlen, da diese bei einer geminderten Einleitemenge auch als Zwischenspeicher
genutzt werden können.

Im Vorfeld der geplanten Bebauung sollte ein Bodengutachten zur
Versickerungsfähigkeit des Bodens beauftragt werden, welches als Grundlage für die
erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis zur Versickerung des anfallenden
Niederschlagwassers herangezogen werden kann.

6. Bodenschutz
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes
(BBodSchG), insbesondere auf § 4, wird hingewiesen. Überschüssiger Bodenaushub ist
seiner Eignung entsprechend einer Verwertung zuzuführen. Beim Umgang mit dem
Bodenmaterial, das zu Rekultivierungszwecken eingesetzt werden soll, ist die DIN
19731 zu beachten. Zu Beginn der Baumaßnahme ist der humose Oberboden (soweit
vorhanden) abzuschieben und bis zur Wiederverwertung in Mieten getrennt zu lagern
und nach erfolgter Untergrundlockerung nach Ende der Bauarbeiten in den
Grünflächenbereichen wieder aufzutragen. Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass
betriebsbedingte unvermeidliche Bodenbelastungen (z.B. Verdichtungen) auf das
engere Baufeld beschränkt bleiben. Eingetretene Verdichtungen im Bereich unbebauter
Flächen sind nach Ende der Bauarbeiten zu beseitigen. Baustoffe, Bauabfälle und
Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. Vermischungen mit
Bodenmaterial ausgeschlossen sind. Unbrauchbare und/oder belastete Böden sind von
verwertbarem Bodenaushub zu trennen und einer Aufbereitung oder einer geordneten
Entsorgung zuzuführen. Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des
Hessischen Altlasten- und Bodenschutzgesetzes (HAltBodSchG) wird hingewiesen. Die
DIN 18300 ist zwingend einzuhalten.

7. Nachweis der Löschwasserversorgung und Flächen für die Feuerwehr
Die Forderungen zum Löschwasserbedarf ergeben sich aus § 3 Abs. 1 Nr. 4 des
Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den
Katastrophenschutz (HBKG), aus § 13 HBO und den technischen Regeln nach dem
DVGW-Arbeitsblatt W 405. Die Differenzierung nach der baulichen Nutzung erfolgt
entsprechend § 17 BauNVO. Im Rahmen der bestehenden äußeren Erschließung des
Plangebietes wird nur der Grundschutz (96 m³/h über 2 h) gewährleistet. Darüber
hinausgehender Löschwasserbedarf (Objektschutz) ist in den bauaufsichtlichen
Verfahren bei Bedarf durch geeignete Maßnahmen (z.B. Löschwasserzisternen,
Löschwasserbrunnen) nachzuweisen. Im Rahmen der Objektplanung ist die DIN 14090
„Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ sowie der Anhang 14 H-VV TB zu
beachten und anzuwenden.

8. Empfehlung für die Verwendung bestimmter Brennstoffe als
Heizenergieträger

Es wird empfohlen, regenerative Energieformen zu nutzen. Dazu zählen z.B. die
Solarenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung sowie
Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung. Für die Nutzung von Erdwärme ist ggf. eine
Genehmigung der Unteren Wasserbehörde des Kreises Bergstraße erforderlich.

9. Artenempfehlungen

9.1. Bäume
Feldahorn (Acer campestre)
Spitzahorn (Acer platanoides)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Apfel (Malus spec.)
Vogelkirsche (Prunus avium)
Zwetschge (Prunus domestica)
Stadtbirne (Pyrus calleriana)
Birne (Pyrus spec.)
Winter-Linde (Tilia cordata)
Sommer-Linde (Tilia platyphyllos)
Obstbäume
Vogelbeere
Speierling
Mehlbeere
Rot-Ahorn (Acer rubrum)
Apfel-Dorn (Crataegus lavallei 'Carrierei')
Gleditsie (Gleditsia triacanthos i.S.)
Hopfenbuche  (Ostrya carpinifolia)

Zerr-Eiche (Quercus cerris)
Ungarische oder italienische Eiche (Quercus frainetto)
Scheinakazie  (Robinia pseudoacacia)
Schnurbaum (Styphnolobium japonica)
Silber-Linde (Tilia tomentosa 'Brabant')

9.2. Sträucher
Feldahorn (Acer campestre)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Kornelkirsche (Cornus mas)
Strauchrosen i.S.
Hartriegel (Cornus sanguinea)
Hundsrose (Rosa canina)
Weißdorn (Crataegus monogyna)
Schneeball (Viburnum opulus)
Liguster (Ligustrum vulgare)
Garten-Jasmin (Philadelphus)
Perlmuttstrauch (Kolkwitzia amabilis)
Liguster (Ligustrum i.S.)
Heckenkirsche (Lonicers i.S.)
Magnolien (Magnolia i.S.)
Zierapfel (Malus i.S.)
Flieder (Syringa i.S.)
Blaue Hecht-Rose (Rosa glauca)
Zaun-Rose (Rosa rubiginosa)
Felsenbirne (Amelanchier lamarckii)
Eiben (Taxus i.S.)
Buxbaum (Buxus semp. i.S.)
Bartblume (Caryopteris clandonensis)
Scheinquitte (Chaenomeles)
Hortensien (Hydrangea i.S.)
Weigelie (Weigela i.S.)
Fingerstrauch (Potentilla)
Bibernellrose (Rosa pimpinellifolia)
Apfelrose (Rosa villosa)
Öhrchen-Weide (Salix aurita)
Gelbe Stein-Weide (Salix balsamifera mas)
Kugel-Weide (Salix purpurea nana)
Rosmarin-Weide (Salix rosmarinifolia)
Beeren-Sträucher

9.3. Geschnittene Hecken
Hainbuche (Carpinus betulus)
Weißdorn (Crataegus)
Liguster (Ligustrum vulgare)
Eibe (Taxus baccata)
Hartriegel (Cornus sanguinea)
Buxbaum (Buxus sempervirens)
Zaun-Rose (Rosa rubiginosa)

9.4. Kletter- und Rankpflanzen
Jelängerjelieber (Lonicera caprifolium)
Kletterhortensie (Hydrangea petiolaris)
Clematis (Sorten)
Hopfen (Humulus lupulus)
Wilder Wein (Parthenocissus)
Kletterrosen, Efeu (Hedera helix)

10. Artenschutz
Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes oder auch bei späteren Abriss-, Umbau-
oder Sanierungsarbeiten darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
(z.Zt. § 44 BNatSchG) geregelten Verbote zum Artenschutz verstoßen werden, die
unter anderem für alle europäisch geschützten Arten gelten (z.B. für alle einheimischen
Vogelarten, alle Fledermausarten, Zauneidechse). Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es
unter anderem verboten, Tiere dieser Arten zu verletzen oder zu töten, sie erheblich zu
stören oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören.
Bei Zuwiderhandlungen drohen die Bußgeld- und Strafvorschriften (z.Zt. §§ 69 und 71a
BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Verbote gelten unabhängig davon, ob die
bauliche Maßnahme baugenehmigungspflichtig ist oder nicht. Die Bauherrschaft ist
verpflichtet, zu überprüfen, ob artenschutzrechtliche Belange durch ihr Bauvorhaben
beeinträchtigt werden können. Wird z.B. ein Bauantrag im Herbst oder Winter gestellt
oder es finden sich zu dieser Zeit keine Spuren von geschützten Arten, entbindet dies
die Bauherrschaft nicht von der Pflicht, bei einem Baubeginn im Frühjahr oder Sommer
erneut zu überprüfen, ob geschützte Arten von dem Bauvorhaben betroffen sein
könnten. Es wird deshalb empfohlen zu passender Zeit ein artenschutzfachliche
Begehung oder Potentialanalyse durchzuführen.
Sofern es Nachweise oder Hinweise auf geschützte Arten gibt, ist eine entsprechende
Genehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Bergstraße zu
beantragen. Zur Vermeidung der Verbotstatbestände wird eine ökologische
Baubegleitung empfohlen. Um eine eventuell längere Verzögerung des Baubeginns zu
vermeiden, wird zudem empfohlen, geeignete Vorkehrungen gegen das Einwandern
geschützter Arten zu treffen (z.B. die Errichtung eines „Amphibienzaunes“ im Hinblick
auf das mögliche Einwandern von Zauneidechsen). Auf die Beachtung der DIN 18920
(Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen)
wird hingewiesen.

11. Einsichtnahme von DIN-Normen
DIN-Normen, auf die in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes oder in der
Bebauungsplanbegründung verwiesen wird, können beim Team Stadtplanung und
Demographie der Stadt Bensheim eingesehen werden.

12. Altlasten (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)
Aus der Altflächendatei ALTIS des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie
(HLUG) ergibt sich für das Plangebiet ein Eintrag für die Flurstücke 301/5 und 301/6
(Flur 6 Gemarkung Bensheim). Es handelt sich um den ehemaligen Standort des Amtes
für Straßen- und Verkehrswesen mit Betriebstankstelle und Werkstatt. Dieses Gewerbe
ist gemäß Handbuch Altlasten, Band 2, Teil 4 des HLUG mit einem sehr hohen
Gefährdungspotential für die Umwelt bewertet. Bei allen Baumaßnahmen, die einen
Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische Auffälligkeiten (z.B.
ungewöhnliche Farbe, Geruch) zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten
Kenntnisse, die den Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung begründen, sind
diese umgehend der zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt,
Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz,
mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen.
Schädliche Bodenveränderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 BBodSchG sind
Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeiführen
können.

13. Kampfmittelverdacht
Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen beim
Regierungspräsidium Darmstadt vorliegenden Kriegsluftbilder hat ergeben, dass sich
der Geltungsbereich des Bebauungsplanes in einem Bombenabwurfgebiet befindet.
Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich
ausgegangen werden. Bei diesen Flächen ist eine systematische Überprüfung
(Sondieren auf Kampfmittel, ggf. nach Abtrag des Oberbodens) vor Beginn der
geplanten Abbrucharbeiten, Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf den
Grundstücksflächen erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnahmen stattfinden.

14. Anrechenbare Grundstücksflächen
Bei der Beurteilung der anrechenbaren Grundstücksflächen wird von dem
Grundstücksbegriff nach § 19 Abs. 3 Satz 1 BauNVO ausgegangen, wonach die
gesamte Fläche des zeichnerisch festgesetzten allgemeinen Wohngebietes bei der
Berechnung der zulässigen Grundfläche zu berücksichtigen ist.

Rechtsgrundlagen
für die Bauleitplanung in der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung jeweils gültigen Fassung:
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Tabellarische Festsetzungen (Nutzungsschablone)
(Auf die ergänzenden textlichen Festsetzungen wird hingewiesen)

Planungsrechtliche Festsetzungen  | Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Kennziffer Zahl der Voll-
geschosse

(S =
Staffelgeschoss)

Maximale Erdgeschoss-
fußbodenhöhe EFH

(OK EG FFB)

Maximale Höhe baulicher
Anlagen

(OK Attika)

Dachform
Dachneigung

1 IV 100,00 m ü NN 112,35 m ü NN (+12,35 m) Flachdach
max. 5°

2 III + S 100,00 m ü NN 112,35 m ü NN (+12,35 m) Flachdach
max. 5°

3 III 100,10 m ü NN 111,05 m ü NN (+10,95 m)
Flachdach

max. 5°

Zeichnerische Festsetzungen

Datengrundlage Liegenschaftskarte:
Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
Stand: 27.07.2017
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Die Übereinstimmung des Vorhabenplanes mit den Beschlüssen der
Stadtverordnetenversammlung sowie die Einhaltung des gesetzlich
vorgeschriebenen Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes wird bekundet. Dieser Vorhaben- und Erschließungsplan ist
Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes.
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